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Bekanntmachungen

Sanierung, Umbau und Erweiterung
der Stadthalle Bayreuth

Die Veröffentlichung der Ausschreibungen erfolgt zu-
künftig nicht mehr im Amtsblatt der Stadt Bayreuth, 
sondern nur noch im EU-Amtsblatt und Staatsanzeiger 
sowie auf der städtischen Website unter 
www.ausschreibungen.bayreuth.de.
Sämtliche Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-
plattform www.staatsanzeiger-eservices.de kostenlos 
elektronisch zur Verfügung gestellt.

Interessierte Firmen werden gebeten, sich dort über lau-
fende Ausschreibungen zu informieren.

Für ein 25-jähriges Dienstjubiläum wurde

Herr Jürgen Meyer, Schulverwaltung,

von Oberbürgermeister Thomas Ebersberger geehrt.

Dienstjubilare der Stadt Bayreuth

Stadtentwicklungsausschuss
Dienstag, den 14. Januar 2025, 16.00 Uhr

Stadtrat
Freitag, den 17. Januar 2025, 15.00 Uhr

Stadtentwicklungsausschuss
Dienstag, den 21. Januar 2025, 16.00 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Mittwoch, den 22. Januar 2025, 16.00 Uhr

Stadtrat
Mittwoch, den 29. Januar 2025, 15.00 Uhr

Die Tagesordnungen für diese im Großen Sitzungssaal des 
Neuen Rathauses Bayreuth, Luitpoldplatz 13, 2. Stock, statt-
findenden Sitzungen werden an den Amtstafeln des Neuen 
Rathauses und im Rathaus II, Dr.-Franz-Straße 6, öffentlich 
bekannt gemacht.

Bayreuth, den 18.12.2024
STADT BAYREUTH

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Sitzungen des Stadtrates Bayreuth 
und seiner Ausschüsse

in der Zeit vom 06.01.2025 – 26.01.2025
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Wie bisher haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, 
gegen einzelne regelmäßig oder auf Anfrage durchzufüh-
rende Datenübermittlungen der Meldebehörde Wider-
spruch zu erheben. Dieser Widerspruch gilt jeweils bis zum 
Widerruf. 

Folgende Widerspruchsmöglichkeiten sind gegeben:

- Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
zum Zwecke der Versendung von Informationsmaterial an 
deutsche Staatsangehörige, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 
1 BMG in Verbindung mit § 58c Abs. 1 des Soldatengesetzes 
widersprechen.

- Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die 
meldepflichtige Person angehört, sondern der Familienan-
gehörige der meldepflichtigen Person angehören
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 
2 BMG in Verbindung mit § 42 Abs. 2 BMG widersprechen. 
Der Widerspruch verhindert nicht die Übermittlung von Da-
ten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige 
öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft.

- Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen oder Träger von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen oder Abstimmungen
Den genannten Stellen darf Auskunft über Wahlberechtig-
te, die nach ihrem Lebensalter bestimmten Gruppen zuge-
ordnet werden (sog. Gruppenauskunft), erteilt werden über 
Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften. Die 
Meldebehörde darf, falls einer Datenübermittlung nicht wi-
dersprochen wurde, diese Daten nur in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorausgehenden Monaten übermitteln.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
in Verbindung mit § 50 Abs. 1 BMG widersprechen. Der Wi-
derspruch gilt solange, bis er durch eine gegenteilige Erklä-
rung widerrufen wird.

- Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Man-
datsträger, Presse und Rundfunk aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen
Altersjubiläen sind der 70., jeder fünfte weitere Geburtstag 
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
in Verbindung mit § 50 Abs. 2 BMG widersprechen. Der Wi-
derspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die Person 
gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch eines Ehegatten 
wirkt auch für den anderen Ehegatten.

- Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage für die Herausgabe von Adressbüchern
Die übermittelten Daten (Familienname, Vorname, Doktor-
grad und derzeitige Anschrift aller Einwohner, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben) dürfen nur für die Herausgabe 
von Adressbüchern (Adressenverzeichnis in Buchform) ver-
wendet werden.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
in Verbindung mit § 50 Abs. 3 BMG widersprechen. Der Wi-
derspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die Person 
gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch eines Ehegatten 
wirkt auch für den anderen Ehegatten.

Die Eintragung der genannten Datenübermittlungssperren 
kann schriftlich mittels des Vordrucks beantragt werden, der 
auf der Internetseite der Stadt Bayreuth unter folgendem 
Link zum Download bereitsteht:
https://www.bayreuth.de/rathaus-buergerservice/online-
service/formulare-online-anwendungen-a-bis-z/datenue-
bermittlungssperren/

Alternativ ist der Antrag auch direkt online über das Bürger-
service-Portal der Stadt Bayreuth möglich:
https://www.buergerservice-portal.de/bayern/bayreuth/
bsp_ewo_uebermittlungssperren#/

Zudem liegen Vordrucke im Einwohner- und Wahlamt der 
Stadt Bayreuth, Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, 95444 Bay-
reuth, aus.

Eine persönliche Vorsprache ist nicht zwingend notwen-
dig. Nach erfolgter Bearbeitung Ihres Antrages erhalten Sie  
postalisch eine schriftliche Bestätigung.

Der Widerspruch ist an keine Voraussetzungen gebunden 
und braucht nicht begründet zu werden. Die Einrichtung 
von Übermittlungssperren sowie deren Aufhebung ist kos-
tenfrei. Falls der Datenübermittlung nicht widersprochen 
wurde, wird die Stadt Bayreuth die genannten Daten weiter-
geben.

Bayreuth, den 03.01.2025
STADT BAYREUTH

Referat Familie, Schulen, Soziales sowie Meldewesen:
gez. Manuela Brozat
Verwaltungsdirektorin

Eintragungsmöglichkeit von Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz

https://www.buergerservice-portal.de/bayern/bayreuth/bsp_ewo_uebermittlungssperren#/
https://www.bayreuth.de/rathaus-buergerservice/online-service/formulare-online-anwendungen-a-bis-z/datenuebermittlungssperren/
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persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine 
Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der je-
weils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bun-
desvorstands. Die schriftliche Satzung und das schriftliche 
Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungs-
gemäße Bestellung des Vorstands sind der Anzeige beizu-
fügen. Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigen-
schaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt 
werden.

3. Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 14. Januar 
2025 für alle Wahlorgane verbindlich fest, welche Parteien 
im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren 
letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununter- 
brochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren 
und welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung angezeigt 
haben, für die Wahl als Parteien anzuerkennen sind (§ 18 Abs. 
4 BWG). Gegen eine Feststellung, die sie an der Einreichung 
von Wahlvorschlägen hindert, kann eine Partei oder Vereini-
gung binnen vier Tagen nach deren Bekanntgabe Beschwer-
de zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall 
ist die Partei oder Vereinigung von den Wahlorganen bis zur 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, längstens bis 
zum Ablauf des 23. Januar 2025 wie eine wahlvorschlagsbe-
rechtigte Partei zu behandeln (§ 18 Abs. 4 a BWG).

B. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge

1. Als Bewerberin/Bewerber kann in einem Kreiswahlvor-
schlag nur benannt werden, wer

a) am Wahltag Deutsche/Deutscher im Sinne des Artikels 
116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, das 18. Lebensjahr vollen-
det hat und nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen ist,

b) als Bewerberin/Bewerber einer Partei nicht Mitglied ei-
ner anderen als der den Kreiswahlvorschlag einreichenden 
Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur Wahl ei-
ner Wahlkreisbewerberin/eines Wahlkreisbewerbers oder in 
einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung 
entsprechend den Bestimmungen des §  21  BWG in gehei-
mer Abstimmung hierzu gewählt worden ist,

c) ihre/seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zu-
stimmung ist unwiderruflich.

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen einer Bewer-
berin/eines Bewerbers enthalten. Jede Bewerberin/Jeder 
Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem 
Kreiswahlvorschlag benannt werden.

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 236 Bayreuth vom 30.12.2024

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen

Für die Durchführung der Bundestagswahl sind insbesonde-
re das Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des siebenundzwanzigsten Geset-
zes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 07. März 
2024 (BGBl. I Nr. 91), und die Bundeswahlordnung (BWO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. 
I S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 1 der dreizehnten 
Verordnung zur Änderung der Bundeswahlordnung vom 12. 
September 2024 (BGBl. I Nr. 283), maßgeblich.

Hiermit fordere ich die Parteien und die Wahlberechtigten 
zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Kreiswahlvor-
schläge auf (§ 32 BWO).

Die Kreiswahlvorschläge sind beim Kreiswahlleiter spätes-
tens am 

20. Januar 2025 (34. Tag vor der Wahl) bis 18:00 Uhr

schriftlich einzureichen (§ 19 BWG). 

Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen zuständige 
Dienststelle des Kreiswahlleiters befindet sich im Neuen Rat-
haus der Stadt Bayreuth, 3. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 305, 
Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth (Tel.: 0921/25-1212, Telefax: 
0921/25-1426; E-Mail: benjamin.kaiser@stadt.bayreuth.de).

A. Voraussetzungen für die Einreichung von Kreiswahlvor-
schlägen

1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maß-
gabe des § 20 BWG von Wahlberechtigten eingereicht wer-
den (§ 18 Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem Wahlkreis 
nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG).

2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem 
Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen 
Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 
7. Januar 2025 bis 18:00 Uhr dem Bundeswahlleiter (Postan-
schrift: Bundeswahlleiterin, Statistisches Bundesamt, 65180 
Wiesbaden) ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich ange-
zeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigen-
schaft festgestellt hat (§ 18 Abs. 2 BWG).

In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich 
die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige muss von 
mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstands, darunter  
der/dem Vorsitzenden oder ihrer/seiner Stellvertretung, 
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Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und An-
schrift (Hauptwohnung) der vorzuschlagenden Bewerberin/
des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der 
Anforderung der Nachweis erbracht, dass für die Bewerbe-
rin/den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre 
gemäß § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist, wird 
anstelle ihrer/seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreich-
barkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs 
genügt nicht.

Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags, der den 
Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem bei Par-
teien deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
deren Kennwort anzugeben. Die vorgenannten Angaben 
zur Bewerberin/zum Bewerber und zum Wahlvorschlags-
träger sind vom Kreiswahlleiter im Kopf der Formblätter zu 
vermerken.

Parteien haben ferner die Aufstellung der Bewerberin/des 
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder 
allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 des Bundes-
wahlgesetzes zu bestätigen.

Für jede Unterzeichnerin/jeden Unterzeichner ist auf dem 
Formblatt oder gesondert (nach dem Muster der Anlage 14 
zur BWO) eine Bescheinigung ihrer/seiner Gemeindebehör-
de beizufügen, dass sie/er im Wahlkreis wahlberechtigt ist.

Eine Wahlberechtigte/Ein Wahlberechtigter darf nur einen 
Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist ihre/seine Unter-
schrift auf allen weiteren Kreiswahlvorschlägen ungültig. 

Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstel-
lung der Bewerberin/des Bewerbers durch eine Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher 
geleistete Unterschriften sind ungültig.

8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen:

a) Die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin/des vor-
geschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 
zur BWO, dass sie/er ihrer/seiner Aufstellung zustimmt und 
für keinen anderen Wahlkreis ihre/seine Zustimmung zur Be-
nennung als Bewerberin/Bewerber gegeben hat, bei Kreis-
wahlvorschlägen von Parteien einschließlich der Versiche-
rung an Eides statt, dass sie/er nicht Mitglied einer anderen 
als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist, 

b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde 
nach dem Muster der Anlage 16 zur BWO, dass die Bewerbe-
rin/der Bewerber wählbar ist,

2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 
13 zur BWO eingereicht werden. Er muss enthalten (§ 34 Abs. 
1 BWO)

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 
Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die Anschrift 
(Hauptwohnung) der Bewerberin/des Bewerbers,

b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort.

3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person enthalten.

4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens 
drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, da-
runter der/dem Vorsitzenden oder ihrer/seiner Stellvertre-
tung, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat 
eine Partei in Bayern keinen Landesverband oder keine ein-
heitliche Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvor-
schläge von den Vorständen der nächstniedrigen Gebiets-
verbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem § 34 Abs. 
2 Satz 1 BWO gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschriften 
des einreichenden Vorstands genügen, wenn er innerhalb 
der Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter 
eine schriftliche, dem § 34 Abs. 2 Satz 1 BWO entsprechende 
Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt.

5. Die Kreiswahlvorschläge der unter A Nr. 2 genannten 
Parteien müssen außerdem von mindestens 200 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeich-
nerinnen/Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahl-
vorschlags nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG).

6. Andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzel-
bewerberinnen/Einzelbewerber) müssen von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 3 BWG); Nr. 5 Satz 2 
gilt entsprechend. Hierbei haben drei Unterzeichnerinnen/
Unterzeichner ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvor-
schlag selbst zu leisten.

7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vorhergehenden 
Nummern 5 und 6 von mindestens 200 Wahlberechtigten 
unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen 
Formblättern nach Anlage 14 zur BWO unter Beachtung 
des § 34 Abs. 4 BWO zu erbringen. Auf jedem Formblatt für 
eine Unterstützungsunterschrift kann nur eine Unterschrift 
geleistet werden. Die Formblätter werden auf Anforderung 
vom Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert.
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D. Auskunft und Vordrucke

Auskunft zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen erteilt 
das oben genannte Büro des Kreiswahlleiters. 

Dort sind auch die amtlich vorgeschriebenen Vordrucke 
nach Anlage 14 (Unterstützungsunterschriften) sowie die 
weiteren Vordrucke nach Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur 
BWO für die Einreichung von Wahlvorschlägen kostenfrei 
erhältlich. 

Informationen sind auch im Internetangebot der Landes-
wahlleitung unter www.wahlen.bayern.de abrufbar.

Bayreuth, den 30.12.2024
Der Kreiswahlleiter

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung, in der die Bewerberin/der Be-
werber aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach 
§  21 Abs.  4 BWG auch eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 
Satz  2 BWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt. 
Die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 ge-
fertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem Muster der 
Anlage 18 abgegeben werden, 

d) die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften 
nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichne-
rinnen/Unterzeichner (siehe Buchstabe B Nr. 7), sofern der 
Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten 
des Wahlkreises unterzeichnet sein muss.

9. Die einzureichenden Unterlagen sind in Schriftform recht-
zeitig vorzulegen. Die Schriftform ist dann gegeben, wenn 
die schriftlich einzureichenden Unterlagen persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sind und beim zuständigen 
Wahlorgan im Original vorliegen. Die Schriftform ist durch 
E-Mail oder Telefax nicht gewahrt.

C. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen 
sowie Beseitigung von Mängeln

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht 
über seine Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 
200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag 
kann auch von der Mehrheit der Unterzeichnerinnen/Unter-
zeichner durch eine von ihnen persönlich und handschrift-
lich vollzogene Erklärung zurückgenommen werden (§ 23 
BWG).

Nach Ablauf der Einreichungsfrist kann ein Kreiswahlvor-
schlag nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Ver-
trauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
und nur dann geändert werden, wenn die Bewerberin/der 
Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das Verfahren 
nach §  21 BWG braucht nicht eingehalten zu werden, der 
Unterschriften nach den Punkten B Nr. 5 und Nr. 6 bedarf 
es nicht. Nach der Entscheidung über die Zulassung des 
Kreiswahlvorschlags ist jede Änderung ausgeschlossen (§ 24 
BWG). 

Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind etwaige 
Mängel im Kreiswahlvorschlag durch die Vertrauensperson 
rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist 
können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge 
behoben werden (§ 25 BWG).

Ausbau Klärwerk Bayreuth – Ausbaupaket A

Die Veröffentlichung der Ausschreibungen erfolgt zu-
künftig nicht mehr im Amtsblatt der Stadt Bayreuth, 
sondern nur noch im EU-Amtsblatt und Staatsanzeiger 
sowie auf der städtischen Website unter 
www.ausschreibungen.bayreuth.de.

Sämtliche Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-
plattform www.dtvp.de kostenlos elektronisch zur Ver-
fügung gestellt.

Interessierte Firmen werden gebeten, sich dort über lau-
fende Ausschreibungen zu informieren.

Impressum:

Herausgeber: 
Stadt Bayreuth, Amt für Öffentlichkeitsarbeit 
und Stadtkommunikation
Geschäftsstelle:
Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, Zimmer 508, 
Telefon: 0921/25-1483, 
E-Mail: pressestelle@stadt.bayreuth.de
Gestaltung: Fröhlich PR GmbH

Weitere Informationen über die Stadt Bayreuth finden 
Sie auch im Internet unter www.bayreuth.de.
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Die Sitzung des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 236 
Bayreuth über die Zulassung der eingereichten Kreiswahl-
vorschläge für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag (§ 26 
Bundeswahlgesetz und § 36 Bundeswahlordnung) findet 

am 24. Januar 2025, um 10:00 Uhr,
in Bayreuth, Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13,

12. Stock, Gästeraum der Stadt Bayreuth,

statt.

Zu dieser Sitzung hat jedermann Zutritt, soweit das ohne 
Störung des Wahlgeschäftes möglich ist.

Bayreuth, den 30.12.2024
Der Kreiswahlleiter

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 
am 23.02.2025

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters  
für den Wahlkreis 236 Bayreuth 

Nach § 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB wird das nach- 
stehend aufgeführte Sparkassenbuch für kraftlos erklärt:

Kto.-Nr. 3710413158

Nachdem die Urkunde innerhalb der Frist von drei Monaten 
nicht vorgelegt wurde, erfolgt mit Beschluss des Vorstandes 
die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellte Zweitschrift der Sparurkunde ist nach 
einer 14-tägigen Bekanntmachung in den Schalterräumen 
der Sparkasse gegen Nachweis der Empfangsberechtigung 
in Empfang zu nehmen.

Sparkasse Bayreuth

Der Vorstand

Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches

Ausschreibungen – auch per Newsletter!

Städtische Ausschreibungen finden Sie auch online un-
ter www.ausschreibungen.bayreuth.de. Dort können Sie 
sich zudem für den Newsletter anmelden, der Sie umge-
hend darüber informiert, wenn neue Ausschreibungen 
der Stadt Bayreuth veröffentlicht sind.

Amtsblatt - nächste Ausgabe

Die nächste  Ausgabe des Amtsblattes erscheint am 

Freitag, 24. Januar 2025


